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Einladung zur Sitzung des  
Technischen Ausschusses
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
die nächste planmäßige Sitzung des Technischen Ausschus-
ses findet am Dienstag, dem 6. Dezember 2022, um 17:00 
Uhr im Rathaus Delitzsch, Markt 3, Sitzungssaal statt. Dazu 
möchte ich Sie recht herzlich einladen.

Tagesordnung
Öffentlicher Teil

I. Eröffnung der Sitzung und Feststellen der Beschluss-
fähigkeit durch den Vorsitzenden

II. Beratung und Beschlussfassung
1. Erneuerung der Kleingüteraufzüge 

Kita Sonnenland und Kita Bummi
Los 1 - Kita „Sonnenland“
Los 2 - Kita „Bummi“

113-22

2. Neubau Feuerwehrgerätehaus in De-
litzsch OT Schenkenberg
Los 42 - Elektroinstallation

115-22

3. Vergabe eines Geoinformationssys-
tems

116-22

III. Verschiedenes
Es schließt sich eine nicht öffentliche Sitzung an.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Manfred Wilde
Oberbürgermeister

Bekanntmachung von Beschlüssen 
der Ausschüsse des Stadtrates  
Delitzsch
Technischer Ausschuss am 08.11.2022
In der öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses 
am 08.11.2022 wurden folgende Beschlüsse gefasst:
Beschluss-Nr. 18/2022 Neugestaltung Grünzug Mitte in 

Delitzsch-Nord
Lessingstraße/Securiusstraße
Los 01 – Abbruch, Tiefbau und 
Oberflächen

Beschluss-Nr. 19/2022 Stadt Delitzsch, OT Döbernitz – 
Barrierefreier Ausbau der Bus-
haltestellen Bahnweg, Richtung 
Leipziger Straße und Bahnweg 
Richtung Kirche – Straßenbauar-
beiten

Beschluss-Nr. 20/2022 Auftragsvergabe zur Lieferung 
eines Mannschaftstransportwa-
gens (MTW) für die Freiwillige 
Feuerwehr Delitzsch, Ortswehr 
Delitzsch – Fahrgestell

Beschluss-Nr. 21/2022 Auftragsvergabe zur Lieferung 
eines Mannschaftstransportwa-
gens (MTW) für die Freiwillige 
Feuerwehr Delitzsch, Ortswehr 
Delitzsch – feuerwehrtechnischer 
Ausbau

Die Beschlüsse des öffentlichen Technischen Ausschusses 
können in der Stadtverwaltung Delitzsch, Schloßstraße 30, 
Verwaltungsgebäude II, Zimmer 2.17 während der Dienst-
zeiten eingesehen werden.

Dr. Wilde
Oberbürgermeister
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Verordnung der Großen Kreisstadt 
Delitzsch über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen am Sonntag, dem 
04. Dezember 2022
Vom 24. März 2022
Auf der Grundlage des § 8 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes 
über die Ladenöffnungszeiten (Sächsisches Ladenöffnungs-
gesetz – SächsLadÖffG) vom 01. Dezember 2010 (SächsGV-
Bl. S. 338) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 05. No-
vember 2020 (SächsGVBl. S. 589) hat die Große Kreisstadt 
Delitzsch in der Sitzung des Stadtrates vom 24. März 2022 
folgende Verordnung beschlossen:
§ 1
Gegenstand
Am 04. Dezember 2022 („Adventsmarkt“) dürfen in der Zeit 
von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr Verkaufsstellen in der Großen 
Kreisstadt Delitzsch, begrenzt auf den Bereich Eilenburger 
Straße, Lindenstraße bis Ecke Elisabethstraße, Eisenbahn-
straße Ecke Dübener Straße bis Ecke Eilenburger Straße, Ma-
rienstraße, Töpfergasse, Breite Straße, Roßplatz und Markt, 
geöffnet sein.
§ 2
Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Regelungen des § 1 
dieser Verordnung verstößt.
§ 3
In-Kraft-Treten
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.

Delitzsch, den 25. März 2022

Dr. Wilde
Oberbürgermeister

Bekanntmachungshinweis nach § 4 Abs. 4 Sächsischer Ge-
meindeordnung zur Bekanntmachung der Verordnung der 
Großen Kreisstadt Delitzsch über das Offenhalten von Ver-
kaufsstellen am Sonntag, dem 04. Dezember 2022
Vom 24. März 2022
Satzungen/Verordnungen, die unter Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, gel-
ten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen. Das gilt nicht wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist;
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die 

Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind;

3. Der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 der 
Sächsischen Gemeindeordnung wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat;

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtbehörde den Beschluss beanstan-
det hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift 
gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sach-
verhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

5. Ist eine Verletzung nach Satz 2, 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Be-
kanntmachung der Satzung/Verordnung auf die Voraus-
setzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen 
hingewiesen worden ist.

Bekanntmachung der Ergebnisse zu 
den vorgebrachten Anregungen und  
Hinweisen aus der Einwohnerver-
sammlung vom 13. September 2022
Energiekrise – Gibt es einen Notfallplan für den Fall eines 
flächendeckenden Blackouts und wo ist dieser einsehbar:
1. Es wird aktuell ein Notfallplan gemeinsam mit anderen 

Kommunen und dem Landkreis erarbeitet. Wo dieser 
künftig einsehbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

2. Eine Handreichung mit Informationen für individuelle 
Notsituationen wurde im Amtsblatt am 29.09.2022 ver-
öffentlicht.

Straßenreinigungssatzung - Berechnungsgrundlage
Grundsätzlich wird die Straßenreinigungsgebühr für die Be-
reitstellung sauberer Straßen in der ganzen Stadt von allen 
Grundstückseigentümern erhoben, die nicht selbst reinigen 
müssen. Die Gebühr wird nicht dafür entrichtet, dass eine 
konkrete Grundstückslänge gekehrt wird.

Klimafreundliche Stadt: Sind Trinkbrunnen oder Abküh-
lungsflächen geplant?
Die Wasserversorgung ist gesichert; es sind keine überbor-
denden Verbräuche zu verzeichnen. Durch Loberaue, Stadt-
park, Wallgraben sowie einem bewussten Stadtrück- und -um-
bau wurde gezielt eine grüne Achse in Delitzsch geschaffen.

Nutzung des Gleisanschlusses im Gewerbegebiet Delitzsch-
Südwest
Die Verwaltung legt in regelmäßigen Gesprächen den im 
Gewerbegebiet ansässigen Unternehmen die Nutzung des 
Gleisanschlusses nahe.

Lehrschwimmbecken – Sicherstellung des Schulschwimmens
Das Lehrschwimmbecken konnte wieder so hergerichtet 
werden, dass es funktioniert und von den Schulen in städti-
scher Trägerschaft genutzt werden kann. Alle anderen Schu-
len müssen ihren Schwimmunterricht selbst organisieren.

Fluglärm
Die Verwaltung wird weiter darauf drängen, die Flugrouten 
künftig in engere Korridore zu definieren, damit diese nicht 
mehr in dem Umfang die Bebauungsgebiete beinhalten.

Entwicklungskonzept für Stadtpark
Das Parkentwicklungskonzept wird nach Beendigung des 
Loberausbaus fortgeschrieben, da erst mit der Beseitigung der 
Kolmationsschicht das derzeit dort auftretende Schichtwasser 
und damit die starken Vernässungen behoben werden können.

Dr. Wilde
Oberbürgermeister
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Widmung  AZ: 2022-W05 2 

5. Sonstiges 
5.1 Gründe für  Widmung  Widmungsbeschränkung 

 Umstufung  Einziehung  Teileinziehung 
 
Im Jahr 2019 erfolgte der Bau des Parkplatzes an der Erasmus-Schmidt-Schule im Zuge der 
Sanierung der Schule. Eigentümer der Verkehrsfläche ist die Große Kreisstadt Delitzsch.  
 
Straßen, Wege und Plätze sind gemäß § 6 Abs. 1 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) zu 
widmen. Die Widmung, die ortsüblich bekanntzumachen ist, erfolgt gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. b 
SächsStrG als beschränkt-öffentlicher Platz.  
 
Die Baulastträgerschaft befindet sich bereits bei der Großen Kreisstadt Delitzsch. 
 
Der Platz umfasst das Flurstück Delitzsch Flur 3, Flurstück 80/128 (teilweise) sowie Delitzsch  
Flur 2, Flurstück 34/94 (teilweise) und 34/124 (teilweise). Die Länge beträgt 0,078 km.  
  
5.2 Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der üblichen Besuchszeiten eingesehen werden 
bei (Bezeichnung, Ort, Straße, Zimmer-Nummer) 
Stadt Delitzsch, 04509 Delitzsch, Schloßstraße 30, Zi. 3.01 
 
In der Zeit vom - bis 23.11.2022 bis 22.12.2022 
 
6. Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei folgender Behörde 
 
Stadtverwaltung Delitzsch, Markt 3, 04509 Delitzsch einzulegen. 
 
 
 
 
________________________________  -Siegel- 
Dr. Wilde 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
Bekanntmachungsnachweise 
1. Anschlag an der Amts-/ Gemeindetafel 

ausgehängt am 
      

 
abgenommen am 
      

2. Veröffentlichung im Amtsblatt 
Nr. 
      

 
am 
      

3.       
      

 

Für die Richtigkeit:  
Datum, Unterschrift  
  
  
 
 
 
Anlage: 
 

Widmung  AZ: 2022-W05 1 

 
Zuständige Behörde: Ort, Tag: 

Stadtverwaltung Delitzsch Delitzsch, 08.11.2022 
Aktenzeichen: Telefon: 
2022-W05 034202/ 67-326 
 
 
Widmung, Umstufung oder Einziehung öffentlicher Straßen 
 

 Verfügung   Bekanntmachung 
 
 
1. Straßenbeschreibung 
Bezeichnung der Straße (Name, bisherige Straßenklasse/ Hinweis auf Neubau) 
Parkplatz Erasmus-Schmidt-Schule 
Beschreibung des Anfangspunktes (z. B. km) Beschreibung des Endpunktes (z. B. km) 
Kosebruchweg Ende Parkplatz 
Gemeinde Landkreis 
Delitzsch Nordsachsen 
 
2. Verfügung 
2.1 die unter 1. bezeichnete  
wird/ wurde 

 neugebaute  bestehende Straße 

   
 gewidmet  aufgestuft  abgestuft 

Zur  Bundesstraße                            
zum 

 öffentlichen Feld- und Waldweg 
 beschränkt-öffentlicher Platz 

 

       Staatsstraße  beschränkt-öffentlichen Weg  
       Kreisstraße  Eigentümerweg  
       Gemeindeverbindungsstraße   
       Ortsstraße   
   
       eingezogen  teilweise eingezogen  
 
2.2 Widmungsbeschränkungen 
keine 
 
 
 
 
3. Neuer Träger der Straßenbaulast (Sonderbaulast) 
Bezeichnung 
Große Kreisstadt Delitzsch 
 
 
4. Wirksamwerden 
 Datum 
Wirksamwerden der Verfügung: 23.12.2022 
Tag der Verkehrsfreigabe:       
Tag der Ingebrauchnahme für den neuen 
Verkehrszweck: 

      

Tag der Sperrung:       
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Bekanntmachung
Entsprechend § 54 Abs. 2 des Sächsischen Straßengeset-
zes (SächsStrG) wird das Bestandsverzeichnis für folgende 
Straße ausgelegt.

Straßenbeschreibung
Straßenklasse: beschränkt-öffentlicher Weg
Straßenname/
Bezeichnung:

Verbindungsweg Feldweg F14 – Gemein-
deverbindungsstraße Beerendorf - Spröda

Straßenbau-
lastträger:

Stadt Delitzsch

Anfangspunkt: Gemeindeverbindungsstraße Beerendorf 
- Spröda,

Endpunkt: Feldweg F14,
Flurstück: Gemarkung Beerendorf Flur 2, Flurstück 

239 (teilweise), 235 (teilweise), 233 (teil-
weise), 14 (teilweise), 232 (teilweise), 1 
(teilweise) sowie Gemarkung Delitzsch Flur 
8, Flurstück 81/24 (teilweise), 21/5 (teil-
weise), 20 (teilweise), 42/19 (teilweise), 
43/19 (teilweise), 75/14 (teilweise)

Länge: 1,045 km

Begründung
Die vorbezeichnete Straße war bereits zum Inkrafttreten des 
Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen (SächsStrG) am 
16.02.1993 eine öffentliche Straße. Somit wird gemäß den 
Bestimmungen des § 54 Abs. 2 und 3 SächsStrG die Straße 
in das Bestandsverzeichnis der sonstigen öffentlichen Stra-
ßen aufgenommen.

Einsichtnahme/Bekanntmachungszeitpunkt
Die Auslegung erfolgt in der Zeit vom 23.11.2022 bis 
22.05.2023 bei der Großen Kreisstadt Delitzsch, Sachge-
biet Kommunalbau, Schloßstraße 30, Zimmer 3.01, 04509 
Delitzsch während der Sprechzeiten.

Hinweis
Gegen die Eintragung in das Bestandsverzeichnis können 
die betroffenen Bürger ab Auslegungsbeginn bis einen Mo-
nat nach Ablauf der Auslegungsfrist bei der o.g. Behörde 
schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch erheben.
Ein Bürger ist dann betroffen, wenn eine Straße in das Be-
standsverzeichnis aufgenommen wurde und die Grund-
stücksfläche noch in seinem Privateigentum steht.
Nach Ablauf der Rechtsbehelfsfrist werden die Eintragungen 
in das Bestandsverzeichnis unanfechtbar und die eingetra-
gene Straße gilt als gewidmet, wodurch die Straße die Eigen-
schaft als öffentliche Straße erhält.

Dr. Wilde
Oberbürgermeister

Anlage:

Polizeiverordnung der Großen Kreisstadt Delitzsch zur Durchführung des 
Adventsmarktes 2022
Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung erlässt die Große Kreisstadt Delitzsch als Ortspolizei-
behörde anlässlich des Adventsmarktes 2022 nach § 35 
Abs. 1 Sächsisches Polizeibehördengesetz (SächsPBG) fol-
gende Polizeiverordnung:

§ 1 Zeitlicher Geltungsbereich
Die Polizeiverordnung gilt für den Adventsmarkt 2022 vom:
Freitag, 2. Dezember 2022, 12:00 – 22:00 Uhr
Samstag, 3. Dezember 2022, 12:00 – 22:00 Uhr
Sonntag, 4. Dezember 2022, 12:00 – 19:00 Uhr.

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich (Veranstal-
tungsfläche) und Aufsicht
(1) Der räumliche Geltungsbereich ist aus dem beigefügten 
Lageplan ersichtlich. Der Lageplan ist Bestandteil dieser Po-
lizeiverordnung.
(2) Die Aufsicht über den Adventsmarkt üben die Mitarbei-
ter der Großen Kreisstadt Delitzsch und deren Beauftragte 
(Sicherheitsdienst) aus. Die Mitarbeiter und Beauftragten 
können gegenüber Besuchern, Schaustellern, Marktbeschi-
ckern und bei ihnen beschäftigten Personen Anordnungen 

treffen, die der Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ord-
nung im Geltungsbereich dieser Polizeiverordnung dienen.

§ 3 Verhalten von Personen
(1) Innerhalb des Geltungsbereiches dieser Polizeiverord-
nung hat sich jede Person so zu verhalten, dass andere Per-
sonen nicht geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den 
Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt werden.
(2) Alle Zu-und Ausgänge vom und zum räumlichen Gel-
tungsbereich dieser Polizeiverordnung sowie die Rettungs-
wege sind freizuhalten.
(3) Den Anordnungen der Mitarbeiter und Beauftragten der 
Großen Kreisstadt Delitzsch, der Polizei, der Rettungskräfte 
und der Ortspolizeibehörde ist Folge zu leisten.

§ 4 Verbote
Im räumlichen Geltungsbereich dieser Polizeiverordnung ist 
es Besuchern untersagt:
1. Gegenstände oder Stoffe, die ihrer Art nach objektiv ge-
fährlich sind oder die zur Verletzung von Personen oder zur 
Beschädigung von Sachen geeignet sind, mit sich zu führen, 
zu benutzen, zur Verwendung bereitzuhalten oder zu vertei-
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len. Dazu gehören u. a. Gegenstände nach §42 und §42a 
des Waffengesetzes, sowie sperrige Gegenstände und pyro-
technische Gegenstände. Die weitergehenden Bestimmun-
gen des Waffengesetzes bleiben unberührt;
2. Tiere auf der Veranstaltungsfläche zu führen, sofern sie 
nicht schaustellerischen Zwecken dienen;
3. bauliche Anlagen, Einrichtungen oder Wege zu beschrif-
ten, zu bemalen, zu bekleben oder in anderer Weise zu ver-
unstalten;
4. außerhalb der Toiletten die Notdurft zu verrichten.

§ 5 Sammlungen, Werbung und sonstige gewerb-
liche Tätigkeiten
(1) Im Geltungsbereich dieser Polizeiordnung dürfen ohne 
Genehmigung durch die Große Kreisstadt Delitzsch Samm-
lungen jeder Art nicht durchgeführt, Werbe- oder Druck-
schriften ohne Zusammenhang mit dem Veranstaltungs-
zweck nicht verteilt, angeschlagen oder umhergetragen 
werden.
(2) Dies gilt auch für das Anpreisen von Waren durch Umher-
laufen auf dem Veranstaltungsgelände.

§ 6 Befahren der Veranstaltungsfläche mit Fahr-
zeugen
(1) Während des zeitlichen Geltungsbereichs dieser Polizei-
verordnung ist das Befahren der Veranstaltungsfläche mit 
Fahrzeugen aller Art zur Sicherheit des Fußgängerverkehrs 
untersagt. Dies gilt auch für Fahrräder, das Fahren mit Roller-
skates, Inlineskatern, Skateboards und ähnlichen, zur Fort-
bewegung geeigneten Sport- oder Spielgeräten.
(2) Abs. 1 gilt nicht für Liefer- und Notfallverkehr mit Ausnah-
megenehmigung. Rollstühle und sonstige Fahrzeuge körper-
lich beeinträchtigter Personen sind ohne Ausnahmegeneh-
migung zugelassen.

(3) Im räumlichen Geltungsbereich darf nur mit Schrittge-
schwindigkeit gefahren werden.

§ 7 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 39 Abs. 1 SächsPBG han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den in §§3 – 6 bezeich-
neten Geboten und Verboten zuwiderhandelt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 39 Abs. 1 SächsPBG 
i.V.m. § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) 
mit einer Geldbuße von mindestens 5,00 € und höchstens 
1.000,00 € und bei fahrlässigen Zuwiderhandlungen mit 
höchstens 500,00 € geahndet werden.

§ 8 In-Kraft-Treten / Außer-Kraft-Treten
(1) Diese Polizeiverordnung tritt am Tag nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft.
(2) Diese Polizeiverordnung tritt mit Ablauf des 04. Dezem-
ber 2022 außer Kraft.

Delitzsch, den 3.11.2022

Dr. Manfred Wilde
Oberbürgermeister

Hinweise:
§ 20 SächsPBG - Platzverweisung
Die Polizeibehörden können zur Abwehr einer Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit eine Person vorübergehend von 
einem Ort verweisen oder ihr vorübergehend das Betreten 
eines Ortes verbieten (Platzverweisung). Dies gilt insbeson-
dere für Personen, die den Einsatz der Feuerwehr oder der 
Hilfs- und Rettungsdienste behindern.
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Sofern in dem Bewerbungsschreiben nicht ausdrücklich 
die Rückgabe der Bewerbungsunterlagen gewünscht wird 
und ein frankierter Rückumschlag nicht beiliegt, gehen 
wir davon aus, dass auf eine Rückgabe verzichtet wird. Bei 
Verzicht werden die Unterlagen nach Abschluss des Bewer-
bungsverfahrens datenschutzgerecht vernichtet.
Eingangsbestätigungen werden nur per E-Mail versendet 
(Bitte E-Mail-Adresse angeben!).

Hinweise zum Datenschutz
Wir weisen gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b), Artikel 88 Da-
tenschutzgrundverordnung i. V. m. § 11 Sächsisches Daten-
schutzdurchführungsgesetz darauf hin, dass sie mit Ihrer 
Bewerbung eine elektronischen Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten verbunden ist.
Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Mit der 
Einreichung Ihrer Bewerbung erklären Sie hierzu Ihr Einver-
ständnis. Informationen zur Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) in Bezug auf Bewerbungsverfahren finden Sie 
auf der Website der Stadt Delitzsch (www.delitzsch.de, im 
Menü: Rathaus/Rathaus online/Stellenangebote).
Sollten Sie Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nut-
zung ihrer personenbezogenen Daten haben oder Ihr Recht 
auf Auskunft, Berichtigung oder Löschung sowie Widerruf 
geltend machen wollen, wenden Sie sich bitte an unsere 
Datenschutzbeauftragte (Telefon 034202 67 211, E-Mail:  
datenschutz@delitzsch.de).

Dr. Wilde
Oberbürgermeister

Schießwarnung für den  
Standortübungsplatz Delitzsch
05.12.2022 7:00 – 17:00 Uhr SB 1
06.12.2022 7:00 – 17:00 Uhr SB 1
Auf die gesetzten Warnzeichen (Absperrschranken, rote 
Warnflaggen) ist zu achten, dem eingeteilten Sicherheits-
personal ist Folge zu leisten.

Im Auftrag
Im Original gezeichnet

Kolbe
Stabsfeldwebel

Stellenausschreibung
Die Große Kreisstadt Delitzsch hat zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt die Stelle als

Sachbearbeiter/in im Pass- und Meldewesen 
(m/w/d)
zu besetzen.

Aufgabengebiete:
- Bearbeitung von Meldeangelegenheiten
- Bearbeitung von (Reise-) Passangelegenheiten
- Bearbeitung von (Personal-) Ausweisangelegenheiten
-  Amtliche Beglaubigungen von Abschriften und Unterschrif-

ten
- Mitwirkung im Bereich Fundbüro
- Mitwirkung bei Wahlen
Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Änderungen in 
den Aufgabenbereichen bleiben vorbehalten.

Anforderungen:
-  erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als 

Verwaltungsfachangestellte/r oder eine gleichwertige bzw. 
vergleichbare erfolgreich abgeschlossene Ausbildung

- wünschenswert wären Kenntnisse im Pass- und Melderecht
- r outinierter Umgang mit Standard-Office-Anwendungen, 

wünschenswert wären praktische Erfahrungen mit MESO 
etc.

- gründliche und korrekte Arbeitsweise
-  sichere Gesprächsführung, auch in schwierigen Situatio-

nen
- gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
-  ausgeprägte soziale Kompetenz, insbesondere Kommuni-

kations- und Konfliktfähigkeit sowie Teamfähigkeit
- hohe Belastbarkeit und Verantwortungsbewusstsein
- Bereitschaft zur Fortbildung

Wir bieten:
- Arbeiten in einem jungen und dynamischen Team
-  unbefristete Vollzeitstelle mit derzeit durchschnittlich 39,5 

Stunden/Woche
-  Vergütung erfolgt bei Vorliegen aller tariflicher Vorausset-

zungen, gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD), in der EG 6

- Flexible Arbeitszeitregelungen mit Arbeitszeitkonto
-  Jahressonderzahlung, Leistungsentgelt, betriebliche Al-

tersversorgung (ZVK), vermögenswirksame Leistungen und 
30 Tage Urlaub/Jahr.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Bewerbungs-
schreiben, tabellarischer Lebenslauf sowie Kopien von be-
ruflichen Abschlüssen, Referenzen, Beurteilungen, Zeugnis-
sen) richten Sie bitte bis 02.12.2022 an die

Große Kreisstadt Delitzsch
Sachgebiet Personal/ Verwaltungsorganisation
Markt 3, 04509 Delitzsch
oder
stellenausschreibung@delitzsch.de
Stichwort: „SB Pass- und Meldewesen“.

Aufwendungen in Verbindung mit der ausgeschriebenen 
Stelle wie Bewerbungs- und Reisekosten etc. können nicht 
erstattet werden.
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StadtnachrichtenStadtnachrichten

Verkehrsraumeinschränkungen vom 
24.11. bis 8.12.2022 in Delitzsch
Straße: K 7442, Brücke über die Bahn bei Döbernitz
Ursache: Instandsetzungsmaßnahme
Maßnahme: Vollsperrung
Zeitraum: 18.07. – 23.12.2022
Hinweis: Umleitung wird ausgeschildert. Die Ort-

schaften Döbernitz-Ost, Zschepen können 
von der S 4/Eilenburger Chaussee, K 7442 
kommend erreicht werden. Döbernitz-West 
und der Kartoffelhof können von der B 184 
kommend erreicht werden.

Straße: Markt und angrenzende Straßen
Ursache: Adventsmarkt
Maßnahme: Vollsperrungen Markt, Vollsperrung Zufahrt 

zum Markt von Breite Straße/Pfortenstraße 
und Leipziger Straße kommend

Zeitraum: 02.12.2022, 7:00 Uhr – 04.12.2022, 
21:00 Uhr

Straße: Mauergasse
Ursache: Sanierung Stadtmauer
Maßnahme: Vollsperrung zwischen Leipziger Straße und 

Badergasse
Zeitraum: 07.03. – 30.11.2022

Straße: Lindenstraße
Ursache: Auswechslung Mischwasserkanal durch 

AZVD in mehreren Bauabschnitten (BA)
Maßnahme: 5. BA Vollsperrung Kreuzungsbereich Lin-

denstr. / Schäfergraben / Elisabethstraße
Zeitraum: 14.11. – 02.12.2022

Straße: Am Wallgraben
Ursache: Wege-/Straßenbau
Maßnahme: Vollsperrung des verkehrsberuhigten Berei-

ches zwischen Leipziger Straße und Holz-
straße (Höhe Haus-Nr. 30–31)

Zeitraum: 14.11. – 09.12.2022

Sitzung des Ortschaftsrates  
Schenkenberg
Die nächste planmäßige Sitzung des Ortschaftsrates Schen-
kenberg findet am Montag, dem 28.11.2022, um 18 Uhr im 
Hotel „Schenkenberger Hof“ statt.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2.  Niederschrift und Stand der Abarbeitung der offenen Fragen
3. Auswertung der Ausschuss- und Stadtratssitzungen
4.  Besprechung zum Diskussionsentwurf von Herrn Pollok 

zur Vorbereitung eines Antrags zum Ausbau von Fuß- und 
Radwegen in unseren Ortsteilen

5.  Verschiedenes / Informationen

Anfragen der Mitglieder des Ortschaftsrates und der Gäste
Die Sitzung des Ortschaftsrates ist öffentlich. Die Durch-
führung der Sitzung erfolgt unter Einhaltung der Corona-
Hygienevorschriften. Alle Einwohner der Ortschaften sind 
herzlich eingeladen.

Lars Winkler
Ortsvorsteher

Schiedsstelle der Stadt Delitzsch
Die nächsten Sprechstunden der Schiedsstelle finden 
an folgenden Terminen von 16 bis 17 Uhr im Rathaus,  
Markt 3, statt:
• Dienstag, 29. November 2022
• Dienstag, 31. Januar 2023

Weitere Informationen zur Schiedsstelle finden Sie unter 
www.delitzsch.de/schiedsstelle.

Adventszeit in der Stadtbibliothek
Buch trifft Note
„Sind die Lichter angezündet“ heißt es passend zur Jah-
reszeit am 9. Dezember 2022 in der Bibliothek Alte La-
teinschule (BAL) in Delitzsch. Ab 18 Uhr laden BAL und 
Kreismusikschule herzlich zur Adventsausgabe der musika-
lisch-literarischen Reihe „Buch trifft Note“.
Neben festlichen und sicher auch humoristischen Gedich-
ten und Geschichten werden u. a. folgende Musiktitel zu 
hören sein:
Fantasie über „O Tannenbaum“
Variationen über „Tochter Zion“
Variationen über „So viel Heimlichkeit“
Pastoralsinfonie aus dem Weihnachtsoratorium
Der Eintritt beträgt drei Euro, ermäßigt zwei Euro.

Weihnachtsbasteln
Am Dienstag, dem 13. Dezember 2022, lädt das Team der 
Stadtbibliothek von 16 bis 18 Uhr Kinder ab sechs Jahren 
und Erwachsene zum Weihnachtsbasteln in die BAL ein.
Es können Weihnachtskarten, Engel, Weihnachtssterne und 
ähnliches aus ausgesonderten Büchern gebastelt werden.
Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um Voranmeldung gebe-
ten, da die Plätze begrenzt sind.
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Auf Grundlage des Gräbergesetzes und des Sächsischen 
Bestattungsgesetzes konnten für circa 22.300 Euro die 
Gedenkstele renoviert und das Umfeld des wichtigen Ge-
denkareals neu geordnet werden.
Als würdiger Ort der Erinnerung bildet der Bereich nunmehr 
wieder einen ansprechenden Teil des städtischen Friedhofs.

Konstituierung des neuen  
Jugendparlaments
Am 1. November 2022 hat sich das neue Delitzscher Ju-
gendparlament konstituiert. Bei der Wahl vom 26. bis 28. 
September 2022 hatten 109 Wahlberechtigte ihre Stimmen 
abgegeben.

Gewählt wurden:
• Braun, Adrian, Auszubildender
• Feige, Moritz, Student
• Genzel, Wiebke, Schülerin
• Gradehand, Lia, Schülerin
• Herrmann, Florian, Schüler
• Herrmann, Lisa-Marie, Schülerin
• Mühlig, Franz, Student
• Nürnberger, Eric, Auszubildender
• Pollok, Lea-Marie, Studentin
• Schneider, Adrian, Student
• Tettenborn, Lilli, Schülerin

Zum Vorsitzenden hat das Jugendparlament am 1. Novem-
ber mehrheitlich den Studenten Moritz Feige gewählt. Ein-
stimmig fiel die Stimmabgabe bei der Wahl der Stellvertreter 
aus – dies sind für die nächsten zwei Jahre Eric Nürnberger 
und Lia Gradehand.

Foto: N. Fuchs/Stadt Delitzsch

Mehr Grün für den Norden,  
Bushaltestelle und neues  
FW-Fahrzeug
Ergebnisse des Technischen Ausschusses  
am 8. November 2022
Neuer Grünzug im Delitzscher Norden
Die Stadt Delitzsch wertet den Stadtteil Delitzsch-Nord auf. 
Zwischen Securiusstraße und Stauffenbergstraße entsteht 
ein neuer Grünzug mit Bäumen und Sträuchern, der in erster 
Linie das Kleinklima im Quartier verbessern soll.
Auch die Aufenthaltsqualität wird steigen, werden doch zu-
sätzlich Bänke aufgestellt und Begegnungszonen geschaffen.
Im Technischen Ausschuss am 8. November 2022 ist nun 
die Auftrags-vergabe für das Los 1 mit den Leistungen Ab-
bruch, Tiefbau und Oberflächen zugestimmt worden. Rund 
130.000 Euro nimmt die Stadt Delitzsch in die Hand, wobei 
aus dem Förderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ mit zu zwei 
Drittel der förderfähigen Kosten als finanzielle Unterstüt-
zung akquiriert werden konnten.
Die Arbeiten sollen noch in 2022 beginnen.

Barrierefreie Bushaltestelle in Döbernitz
Im Rahmen des Förderprogramms „Barrierefreies Haltestel-
lenprogramm 2022 sollen die Bushaltestellen im Delitz-
scher Ortsteil Döbernitz, Bahnweg Richtung Leipziger Stra-
ße und Bahnweg Richtung Kirche ausgebaut werden.
Der Auftragsvergabe an eine Leipziger Firma haben die Mit-
glieder des Technischen Ausschusses in ihrer öffentlichen 
Sitzung am 8. November 2022 alle zugestimmt.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 127.000 Euro, da-
von können 96.000 Euro über die Förderrichtlinie beglichen 
werden, der Rest aus städtischen Eigenmitteln. Baubeginn 
ist noch in diesem Jahr.

Neuer Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr
Die Stützpunktfeuerwehr Delitzsch erhält einen neuen Mann-
schafts-transportwagen. Die in zwei Lose aufgeteilte Auf-
tragsvergabe für das Fahrgestell und den Aufbau haben die 
Mitglieder des Technischen Ausschusses in ihrer öffentlichen 
Sitzung am 8. November 2022 einstimmig beschlossen.
Die Anschaffung ist im Brandschutzbedarfsplan von 2018 
vorgesehen Der MTW gehört in die Kategorie von kleinen 
Einsatzfahrzeugen bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht und dient 
vorrangig dem Transport von Einsatzkräften zu Einsätzen, 
Ausbildungen und Übungen. Auch für kleine Materialtrans-
porte kann er genutzt werden.
Das Fahrzeug ersetzt den bisher am Standort Delitzsch ein-
gesetzten, 21 Jahre alten Gerätewagen-Nachschub, der eine 
hohe Kilometerlaufleistung aufweist.
Von den rund 63.000 Euro Gesamtkosten können 27.000 
Euro über die Richtlinie „Feuerwehrförderung“ des Land-
kreises Nordsachsen beglichen werden, rund 36.000 Euro 
kommen aus dem städtischen Haushalt.

Polnisches Ehrenmal renoviert
Auf dem städtischen Friedhof von Delitzsch wurde nach 
1945 ein Ehrenmal für gefallene polnische Kriegsgefangene 
und Zwangsarbeiter errichtet.
20 Menschen aus Polen waren während des Zweiten Welt-
kriegs nach Delitzsch verbracht worden und sind hier ge-
storben.
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Die Maßnahme muss bis Jahresende abgeschlossen wer-
den. In diesem Zusammenhang wird auch der Promenaden-
streifen an der Uferseite neu geordnet. Neben der Rasen-
einsaat erfolgen die Pflanzung von zwei Linden sowie das 
Aufstellen einer Bank.

Endspurt beim Fahrradklima-Test in 
Delitzsch
ADFC-Umfrage zum Radverkehr läuft noch bis 
zum 30. November
Noch bis 30. November läuft der Fahrradklima-Test, bei dem 
der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) die Zufrie-
denheit mit dem Radverkehr in Deutschland ermittelt. Mit-
machen können nicht nur ADFC-Mitglieder, sondern alle, die 
in ihrem Alltag das Fahrrad nutzen, ob auf dem täglichen 
Weg zur Arbeit oder nur gelegentlich. Im Fokus der Untersu-
chung steht das Sicherheitsgefühl der Radfahrenden sowie 
die Qualität der Radwege vor Ort.

Seit Beginn des Befragungszeitraums am 1. September ha-
ben in Delitzsch bisher 56 Menschen die Fragen des ADFC 
beantwortet. Grundsätzlich gilt: Je mehr Menschen am AD-
FC-Fahrradklima-Test
 teilnehmen, desto aus
sagekräftiger sind die Ergebnisse.
Der Online-Fragebogen kann mit dem PC, dem Tablet oder 
auf dem Smartphone auf www.fahrradklima-test.de aus-
gefüllt werden. Zudem gibt es den Fahrradklima-Test auch 
als klassischen Papierfragebogen, der beim ADFC bestellt 
und ausgefüllt eingeschickt werden kann. Die 32 Fragen 
lassen sich in etwa zehn Minuten beantworten. Falls eine 
Frage auf die eigene Gemeinde nicht zutrifft – etwa, weil 
es keine Einbahnstraßen oder keine Ampeln gibt – können 
einzelne Fragen auch unbeantwortet bleiben. Auch die Be-
wertung mehrerer Städte ist gewünscht, insofern man eine 
gute Ortskenntnis besitzt. Am Ende der Umfrage ist Platz für 
Anmerkungen und Hinweise zu lokalen Problemen, die nach 
Abschluss des Projekts an die zuständige Stadtverwaltung 
und den örtlichen ADFC weitergeleitet werden.

Sitzung des Ortschaftsrates  
Döbernitz
Die nächste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Döber-
nitz findet am Dienstag, dem 6.12.2022, um 19:00 Uhr im 
Bürgerhaus Selben statt.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Protokollkontrolle
4. Abarbeitung der Anfragen an die SV
5. Terminplan 1. Halbjahr 2023
6. Berichte aus dem Stadtrat
7. Anfragen der Ortschaftsräte
8. Bürgerfragestunde
9. Sonstiges

Roland Kirsten
Ortschaftsratsvorsitzender

Neue Abbiegeassistenten für die 
Feuerwehr Delitzsch
Jährlich sterben in Deutschland rund 140 Fahrradfahrende 
oder Fußgängerinnen und Fußgänger, weil sie von einem 
rechtsabbiegenden Lastwagen erfasst und überrollt werden.
2019 gab es laut Bundesministerium für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur 9906 Unfälle mit Personenschaden beim 
Rechtsabbiegen. Unfallursache war meist der tote Winkel. 
Auch die Freiwillige Feuerwehr Delitzsch verfügt über Ein-
satzfahrzeuge mit LKW-Fahrgestellen, welche von den Fahr-
zeugführern (Maschinisten) durch das enge Stadtgebiet und 
zum Teil auch überörtlich gefahren werden.
Dabei erfordert jede Fahrt von den Maschinisten höchste 
Konzentration. Diese wird insbesondere durch den Stress-
faktor bei Einsatzfahrten noch gesteigert.
Um einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit der gefährdeten 
Verkehrs-teilnehmenden beim Abbiegevorgang zu errei-
chen und die Maschinisten effektiv zu unterstützen, hat der 
Stadtfeuerwehrausschuss am 1. März 2022 entschieden, 
an allen Einsatzfahrzeugen über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht 
Abbiegeassistenzsysteme nachzurüsten.
Nach intensiver technischer Vorbetrachtung und der Inaugen-
scheinnahme von Referenzsystemen in der Branddirektion 
Leipzig fiel die Wahl auf ein radarbasiertes Gefahrenerken-
nungssystem mit zusätzlich dargestelltem Kamerabild.
Die Kombination aus Kamera und Detektionsfeld des seitlich 
am Fahrzeug angebrachten Radarsensors bietet eine optimale 
Überwachung des toten Winkels und sorgt so für eine höchst-
mögliche Sicherheit beim Abbiegevorgang nach rechts.
Für zwei Löschfahrzeuge der Stützpunktwehr Delitzsch wur-
den darüber hinaus Rückfahrkameras nachgerüstet, welche 
die Sicherheit beim Rangieren zusätzlich erhöhen.
Mit der Ausführung des Auftrags wurde die Firma Koch Kom-
munikation GmbH aus Leipzig beauftragt.
Insgesamt wurden acht Einsatzfahrzeuge mit dem neuen 
Abbiegeassistenzsystem ausgerüstet. Die Gesamtkosten 
der Maßnahme belaufen sich auf ca. 19.300,00 Euro.
Dabei wird die Umrüstung vom Bundesamt für Güterverkehr 
im Rahmen des Förderprogramms für die Ausrüstung von 
Kraftfahrzeugen mit Abbiege-assistenzsystemen (Richtlinie 
"AAS") mit einem Fördermittelanteil i. H. v. 12.000 Euro un-
terstützt.

Wegegestaltung am Moorbad hat 
begonnen
Am 14. November 2022 wurde mit den Bauarbeiten am 
Moorbad begonnen. Dort wird ein Abschnitt der Wallgraben-
Promenade barrierefrei ausgebaut.
Der Weg am Moorbad zwischen Holzstraße und Leipziger 
Straße ist in diesem Bereich auf einer Länge von 125 Metern 
nicht asphaltiert und die sandgeschlämmte Schotterdecke 
weist einige Vertiefungen auf.
Um die Verkehrssicherheit zu verbessern, erfolgt der Einbau 
einer rund 4,50 Meter breiten, gefärbtem Asphaltfläche. Die 
Oberfläche ist besonders für Menschen mit Rollstühlen, Rol-
latoren und sonstige eingeschränkte Personen geeignet.
Insgesamt kostet die Maßnahme rund 90.000 Euro, davon 
trägt der Inhaber des Moorbades 23.000 Euro, hinzu kom-
men rund 17.600 Euro Fördermittel aus dem Programm 
„Sachsen barrierefrei 2030“. Rund 50.000 Euro steuert die 
Stadt Delitzsch als Eigenmittel bei.
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Bundesweiter Warntag 
am 8. Dezember 2022
Am Donnerstag, dem 8. Dezember 2022, 
findet der nächste bundesweite Warntag 
statt. An diesem Aktionstag erproben 
Bund und Länder sowie die teilnehmen-
den Kreise, kreisfreien Städte und Ge-
meinden in einer gemeinsamen Übung 
ihre Warnmittel.
Ab 11:00 Uhr aktivieren die beteiligten 
Behörden und Einsatzkräfte unterschied-
liche Warnmittel wie z. B. Radio und Fern-
sehen, digitale Stadtanzeigetafeln oder 
Warn-Apps.
Auf diese Weise werden die technischen 
Abläufe im Fall einer Warnung und auch 
die Warnmittel selber auf ihre Funktion 
und auf mögliche Schwachstellen hin 
überprüft. Im Nachgang werden von den 
Verantwortlichen gegebenenfalls Verbes-
serungen vorgenommen und so das Sys-
tem der Bevölkerungswarnung sicherer 
gemacht.
Der bundesweite Warntag dient weiterhin 
dem Ziel, die Menschen in Deutschland 
über die Warnung der Bevölkerung zu in-
formieren und sie damit für Warnungen zu 
sensibilisieren.

 
 

Merkblatt 
über die Sirenensignale im Freistaat Sachsen 

und 
über allgemeine Verhaltensregeln bei Auslösung von Sirenensignalen 

 
 
 
1. Signalprobe 
 

1 Ton von 12 Sekunden Dauer 
(immer mittwochs 15:00 Uhr) 

 
  
        
 
 
2. Feueralarm 
 

3 Töne von je 12 Sekunden Dauer mit 12 Sekunden Pause 
 
 
 
 
 
 
 
3. Warnung vor einer Gefahr  Rundfunkgerät einschalten und auf Durchsagen achten! 
 

6 Töne von jeweils 5 Sekunden Dauer mit 5 Sekunden Pause 
(1 Minute Heulton) 

 
 
 
 
 
 
 
Verhaltensregeln:  Schalten Sie Ihr Rundfunkgerät ein und achten Sie auf Durchsagen! 

   Informieren Sie sich über die Warn-Apps z. B. NINA, BIWAPP etc. 
 Informieren Sie Ihre Nachbarn und Straßenpassanten über die Durchsagen! 
 Helfen Sie älteren und behinderten Menschen. Informieren Sie  
ausländische Mitbürger! 

 Befolgen Sie die Anweisungen der Behörden genau! 
 Telefonieren Sie nur, falls dringend nötig! Fassen Sie sich kurz!  
Telefonnetze sind in diesen Fällen schnell überlastet. 

 Sind Sie selbst und Ihre Nachbarn von Schäden nicht betroffen: Bleiben  
Sie dem Schadensgebiet fern!  Schnelle Hilfe braucht freie Wege! 
 
 

4. Entwarnung  Die Gefahr besteht nicht mehr. Informieren Sie sich! 
 

1 Dauerton von einer Minute 

        

 

      

                   
                   
                   
                   

 

    

Delitzscher Adventsmarkt 2022 – Zeit zum Genießen
Vom 2. bis 4. Dezember 2022 lädt Delitzsch zum Advents-
markt.
Internationale Gaumenfreuden, Handwerkskunst und ein 
vielfältiges Familienprogramm sorgen für ein Adventswo-
chenende zum Genießen mit allen Sinnen.
An mehr als 70 Ständen warten Spezialitäten wie Trdelník, 
Macarons, Salzwedeler Baumkuchen, Nougat de Montéli-
mar, Flammlachs, Backschwein und Churros auf die Gäste 
des überregional bekannten und beliebten Adventsmarktes.
Im Marktrestaurant präsentieren auf dem Indoor-Hand-
werksmarkt mehrere Manufakturen ihre handgefertigten 
Unikate und filigranen Arbeiten. Christbaumschmuck, Weih-
nachtspyramiden, individuelle Bekleidung und Glasbläser-
Vorführungen können u. a. bestaunt werden.

Auf der Marktbühne ist ein durchgehendes Programm, u. a. 
mit Livemusik der Bands „RadioNation“, „PlanZwoo“, „Par-
lay“ sowie der Theaterakademie Sachsen und dem „Trio 
Prestige“ aus Kiew zu sehen. Als Höhepunkt des Bühnen-
programms macht die MDR Jump Weihnachtsmarkt-Tour am 
Samstag, dem 3. Dezember, um 17 Uhr Station auf dem De-
litzscher Adventsmarkt.
Für leuchtende Kinderaugen sorgt neben Karussell- und Ei-
senbahnfahrten vor allem das kostenfreie Holzspielmobil 
am Samstag- und Sonntag-Nachmittag.
Aufgrund der großen Besuchszahlen bei den vergangenen 
Veranstaltungen wird in diesem Jahr die Straße vor dem Rat-
haus für den Verkehr gesperrt und in die Veranstaltungsflä-
che des Adventsmarktes einbezogen.
www.delitzsch.de/adventsmarkt
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Historismus und Märchen –  
Neue Ausstellungen im  
Barockschloss
Mitten im technischen Fortschritt des 19. Jahrhunderts grif-
fen damalige Architekten wieder auf frühere Stile zurück.
So fanden sich ab etwa 1850 an Wohn-, Verwaltungs- und 
Industriegebäuden, an Kirchen, Schlössern und Theatern 
plötzlich Stilelemente der Gotik, Renaissance oder des Ro-
kokos.

„Historismus“ nennt man diese Phase in der europäischen 
Architektur, der das Museum Barockschloss Delitzsch nun 
eine eigene Sonderausstellung widmet.
Ab 26. November 2022 präsentiert „Aufbruch in die Moder-
ne“ einen Querschnitt historistischer Objekte und entführt 
Besucherinnen und Besucher in die Zeit einer gestärkten 
Mittelschicht und des technischen Fortschritts.
Delitzsch profitierte während des industriellen Aufschwungs 
von der Nähe zur Messestadt Leipzig. Mit dem Anschluss der 
Stadt an zwei Eisenbahn-linien erhielt die Stadt Zugang zum 
gesamtdeutschen Handels-netz. In der Nähe der Bahnlinien 
entstanden Fabriken der Lebensmittelproduktion, wie die 
Zuckerfabrik, die Walzenmühle und das Schokoladenwerk.
Landwirtschaft, Braunkohleabbau und ein dichtes Straßen-
netz förderten das wirtschaftliche Wachstum der Region. 
Dies spiegelte sich auch im steten Anstieg der Bevölke-
rungszahlen wider.

Während des Historismus wurde in Delitzsch eifrig gebaut, 
neue Wohnviertel und viele öffentliche Bauten, wie Schul- 
und Bahnhofsgebäude entstanden und griffen auf den ar-
chitektonischen Formenschatz der Vergangenheit zurück.
Die Ausstellung „Aufbruch in die Moderne – Historismus in 
Delitzsch“ entstand in Kooperation mit Studenten der HTWK 
Leipzig/Studiengang Museologie.

Ausstellung „Aufbruch in die Moderne“ – Historismus in De-
litzsch
Dauer 26. November 2022 bis 26. Februar 2023
Geöffnet Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr, außer vom  
24. Dezember bis 1. Januar.

Parallel zu dieser Sonderausstellung wird im Schloss für 
die jüngeren Museumsgäste wieder die jährliche Märchen-
ausstellung zu sehen sein.
Begleitprogramm zur Märchenausstellung
1. „Es war einmal …“ - Märchenlesung für Kinder jeweils um 
11 Uhr
• 27.11.2022 Märchen der Gebrüder Grimm
• 11.12.2022 Tiermärchen
• 15.01.2023 Märchen von Hans Christian Andersen
•29.01.2023 Tiermärchen
• 05.02.2023 Abenteuermärchen von Wilhelm Hauff
• 19.02.2023 Märchen von Hans Christian Andersen

2. „Als das Wünschen noch half…“ – Mitmachführung für 
Kinder jeweils um 11 Uhr
• 18.12.2022
• 19.02.2023
• 22.02.2023


